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Wenn man die Frage beantworten 
will, ob Wohnraumversorgung noch  
eine kommunale Aufgabe ist, muss man 
sich mit der Bedeutung der Wohnungs-
politik für die Städte, den gegenwärti-
gen Rahmenbedingungen für die Woh-
nungspolitik generell, den besonderen 
Anforderungen an die kommunale Woh-
nungspolitik, der Bedeutung kommu-
naler Wohnungsunternehmen und der 
Rolle kommunaler Wohnraumversor-
gungskonzepte für die Bewältigung der 
anstehenden Aufgaben auseinander-
setzen. 

Bedeutung der Wohnungspolitik  
für die Städte

Die Zeiten des allgemeinen Wohnraum-
mangels sind überwunden, die Woh-
nungsmarktlage ist insgesamt betrach-
tet entspannt. Gleichwohl kommt der 
Wohnungspolitik – und zwar unabhän-
gig von der jeweiligen örtlichen Woh-
nungsmarktsituation – in jedem Falle 
ein hoher Stellenwert für die Entwick-
lung der Kommunen zu. Angesichts 
rückläufiger Bevölkerungszahlen wird 
die Konkurrenz zwischen den Städten 
und Gemeinden um Einwohner zuneh-
men. 

Während für die Frage, welche Region 
ihre Bevölkerung binden und gegebe-
nenfalls noch weitere Zuwächse erzielen 
kann, im Wesentlichen von der wirt-
schaftlichen Entwicklung und dem Ar-
beitsplatzangebot abhängt, kommt es 
für die Frage, in welcher Stadt oder 
Gemeinde die Menschen ihren Wohnsitz 
wählen, entscheidend auf die Qualität 
und Bezahlbarkeit des vorhandenen 
Wohnungsangebotes und die Attraktivi-
tät des Wohnumfeldes an.

Ein attraktives, bezahlbares und nachfra-
gegerechtes Wohnraumangebot in den 
Städten für alle Bevölkerungsschichten 
ist daher ein wesentlicher Ansatzpunkt 
für die weitere Bevölkerungsentwicklung 
in den Städten und damit auch für die 
Eindämmung der Stadt-Umland-Wande-
rung. In diesem Zusammenhang ist die 
Wirkung des 15-prozentigen Einkom-
mensteueranteils der Gemeinden nicht 
zu unterschätzen.

Während sich die wohnungspolitischen 
Aktivitäten der Städte für die einkom-
mensstärkeren Haushalte im Wesentli-
chen darauf beschränkten, Bauland für 
den Wohneigentums- und Mietwoh-
nungsbau auszuweisen und zu entwi-
ckeln, wurden traditionell umfangreiche 
Anstrengungen unternommen, um auch 
einkommensschwächeren Haushalten 
eine Versorgung mit angemessenem 
Wohnraum zu ermöglichen. 

Vor dem Hintergrund der Regelungen im 
SGB II (Hartz IV) wird dieser Bereich 
kommunaler Wohnungspolitik weiterhin 
einen hohen Stellenwert einnehmen, 
wenn nicht sogar an Bedeutung gewin-
nen: Im Juli 2005 erhielten 9,2 Prozent 
der Bevölkerung Leistungen nach dem 
SGB II. Dementsprechend tragen die 
Städte und Gemeinden im Bundesdurch-
schnitt die Unterkunftskosten für rund 
zehn Prozent der Bevölkerung, wobei die 
Quote insbesondere in den struktur-

schwachen Regionen – gerade in den 
Großstädten – noch deutlich höher liegt. 

Seit Einführung des ALG II ist die Zahl 
der Bedarfsgemeinschaften stetig ge-
stiegen und damit verbunden auch die 
Belastung für die kommunalen Haushal-
te. Allein im Monat Mai 2006 beliefen 
sich die von den Kommunen zu tragen-
den Kosten für Unterkunft und Heizung 
auf insgesamt 1,028 Milliarden Euro. 
Nicht nur aus wohnungs- und sozialpo-
litischen, sondern auch aus finanzpoliti-
schen Gründen haben die Städte daher 
ein hohes Interesse an der Schaffung 
und dem Erhalt eines ausreichenden 
Angebots an preisgünstigem Wohn-
raum. 

Rahmenbedingungen für die 
kommunalen Entscheidungen 

Bei der Bewältigung der anstehenden 
wohnungspolitischen Aufgaben und 
Herausforderungen müssen sich die 
Städte mit insgesamt schwierigeren  
finanziellen Rahmenbedingungen und 
sehr unterschiedlichen Entwicklungen 
und daraus folgenden Aufgaben aus-
einandersetzen:

 Die zunehmende örtliche Ausdifferen-
zierung der Wohnungsmärkte und hete-
rogene Haushalts- und Nachfragestruk-
turen erfordern eine auf die lokalen 
Verhältnisse abgestimmte Herangehens-
weise.  

 Die Sozialwohnungsbestände sind 
rapide rückläufig, was die Versorgung 
einkommensschwacher und am Markt 
benachteiligter Haushalte insbesondere 
in den Städten mit angespannter Woh-
nungsmarktlage erschwert und zu einer 
Verschärfung der sozialen Probleme in 
den verbleibenden Sozialwohnungsbe-
ständen führen kann.  

 Aufgrund der angespannten Lage der 
öffentlichen Haushalte nimmt der finan-
zielle Spielraum für die Bewältigung der 
anstehenden wohnungspolitischen Auf-
gaben ab. So sind die für den sozialen 
Wohnungsbau von Bund und Ländern 
bereitgestellten Mittel von knapp zwölf 
Milliarden Euro im Jahr 1993 auf rund 
1,5 Milliarden Euro in 2005 zurückge-
gangen und auch die zusätzlichen kom-
munalen Förderangebote blieben vom 
Zwang zur Haushaltskonsolidierung 
nicht verschont. 

 Die im Rahmen der so genannten 
Föderalismusreform beschlossene Kom-
petenzverlagerung in der Wohnungspoli-
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tik vom Bund auf die Länder unter-
streicht die Notwendigkeit einer auf die 
örtlichen Verhältnisse des Wohnungs-
marktes ausgerichteten kommunalen 
Wohnungspolitik. Dies erfordert zugleich 
einen verstärkten Erfahrungsaustausch 
unter den Städten.  

Welche Maßnahmen vor Ort erforderlich 
sind, um die Versorgung aller Bevölke-
rungsschichten mit angemessenem und 
bezahlbarem Wohnraum sicherzustellen, 
hängt von den jeweiligen regionalen und 
örtlichen Verhältnissen ab. Nur vor Ort 
kann entschieden werden, in welchen 
Bereichen Versorgungs- und Qualitätsde-
fizite bestehen und welche Maßnahmen 
notwendig sind, um diese Defizite zu 
beheben. Angepasst an die örtliche Situ-
ation müssen sich die Städte insbesonde-
re folgenden wohnungspolitischen Auf-
gaben widmen:

Um Familien mit Kindern und so ge-
nannte „Schwellenhaushalte“ in den 
Städten zu halten, muss das Angebot zur 
Wohneigentumsbildung in den Städten 
verbessert werden, wobei die Nachfrage 
nach Wohneigentum aufgrund der knap-
pen Flächenressourcen nach Möglichkeit 
verstärkt auch in den Bestand gelenkt 
werden sollte. Zusätzlich bedarf es eines 
ausreichenden Angebots an Grundstü-
cken für die Errichtung von stadtgerech-
ten Einfamilienhäusern und Eigentums-
wohnungen.

Soziale und demographische 
Herausforderungen 

Zugleich muss das Angebot im frei fi-
nanzierten Mietwohnungsbereich durch 
Neubau, Umbau und Modernisierungs-
maßnahmen bedarfsangemessen aus-
geweitet und qualitativ verbessert wer-
den.

Die Städte benötigen ein ausreichendes 
Potenzial an preiswertem Wohnraum, um 
die gerade in den Ballungszentren vor-
handene hohe Zahl sozial- und einkom-
mensschwacher Haushalte mit Wohn-
raum versorgen zu können.

In den neuen Ländern, aber auch in 
schrumpfenden Regionen der alten Län-
der sind Stadtumbaumaßnahmen erfor-
derlich, um die vorhandenen Wohnungs-
bestände an die Bevölkerungsentwick-
lung und die heutigen Wohnansprüche 
anzupassen.

Um den sozialen Frieden in den Städten 
zu wahren, müssen gefährdete Wohn-
quartiere mit Hilfe städtebaulicher, 

wohnungswirtschaftlicher und sozial-
politischer Maßnahmen stabilisiert  
werden.

Der demographische Wandel schließlich 
erfordert eine Anpassung der vorhande-
nen Wohnungsbestände an die veränder-
te Nachfrage. Hierzu gehört insbesonde-
re die Schaffung eines seniorengerechten 
Wohnraumangebotes in Neubau und 
Bestand, um den älteren Menschen mög-
lichst lange ein selbst bestimmtes Woh-
nen in vertrauter Umgebung zu ermögli-
chen. Zugleich bedarf es eines guten 
Angebotes an familiengerechtem Wohn-
raum, um junge Familien mit Kindern in 
den Städten zu halten und so für eine 
ausgewogene Altersstruktur der Stadtbe-
völkerung zu sorgen.

Zielgerichtete Maßnahmen nur auf 
Basis detaillierter Informationen 

Unabhängig von den konkreten Aufga-
ben vor Ort gilt in jedem Fall: Erstens 
erfordern die örtlich sehr unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen detaillierte 
Erkenntnisse über die jeweilige Bevölke-
rungs- und Haushaltsentwicklung, die 
Wohnungsmarktsituation und die Nach-
fragestruktur, um so den spezifischen 
Anforderungen adäquat gerecht werden 
zu können. Zweitens sind detaillierte 
Informationen erforderlich, um die knap-
per werdenden finanziellen Ressourcen 
möglichst effizient und zielgerichtet 
einsetzen zu können. 

Drittens sind für die Umsetzung ihrer 
wohnungspolitischen Ziele die Städte  
auf Investoren angewiesen. Im Gegensatz  
zu den Boomzeiten des Wohnungsbaus 
erfordert dies gerade in den stagnieren-
den und schrumpfenden Wohnungs-
märkten ein hohes Maß an Überzeu-
gungsarbeit bei den Investoren. Nur 
dann, wenn auf einer soliden Datenbasis 
und durch Formulierung konkreter Hand-
lungserfordernisse der Nachweis gelingt, 
dass sich das finanzielle Engagement  
in Neubau und Modernisierung, in die 
nachfragegerechte Anpassung der Woh-
nungsbestände und die Attraktivierung 
des Wohnumfeldes langfristig für die 
Investoren rechnet, lassen sich die woh-
nungspolitischen Ziele der Städte reali-
sieren. 

Und viertens ist eine Verständigung mit 
der Wohnungswirtschaft und gegebe-
nenfalls weiteren relevanten Akteuren 
auf gemeinsame Ziele und Maßnahmen 
notwendig, um die wohnungswirt-
schaftlichen und wohnungs- und stadt-
entwicklungspolitischen Maßnahmen 

sinnvoll miteinander zu koordinieren. So 
reicht es beispielsweise nicht aus, wenn 
die Wohnungsunternehmen senioren-
gerechten Wohnraum in Neubau und 
Bestand schaffen. 

Um der wachsenden Zahl älterer Men-
schen ein selbstständiges Wohnen bis ins 
hohe Alter zu ermöglichen, bedarf es 
auch entsprechender Infrastrukturange-
bote. Auch für die Bemühungen um 
familiengerechte  Wohn- und Lebensbe-
dingungen sowie für Maßnahmen zur 
Stabilisierung von Wohnquartieren ist 
ein koordiniertes und kooperatives Vor-
gehen von Stadt und Wohnungswirt-
schaft erforderlich. 

Zur Umsetzung ihrer wohnungs- und 
stadtentwicklungspolitischen Ziele sind 
die Städte auf die Kooperation mit den 
vor Ort tätigen Wohnungsunternehmen 
angewiesen. Dabei waren und sind es 
erfahrungsgemäß insbesondere die kom-
munalen Wohnungsunternehmen, die zu 
einer Zusammenarbeit mit den Städten 
bereit sind: 

Die kommunalen Wohnungsunterneh-
men sind die wichtigsten Partner der 
Städte bei der Wohnraumversorgung 
einkommensschwacher und benachtei-
ligter Haushalte. Untersuchungen zufol-
ge wohnen im Wohnungsbestand der 
öffentlichen (staatlichen und kommuna-
len) Wohnungsunternehmen überpro-
portional viele einkommensschwache 
Haushalte sowie Haushalte mit Marktzu-
gangsproblemen. Dies gilt insbesondere 
für die kommunalen Wohnungsunter-
nehmen.

Aufgaben öffentlicher 
Wohnungsunternehmen

Sie sind gerade in Zeiten rückläufiger 
Investitionsbereitschaft der privaten 
Wohnungsunternehmen Träger der  
Neubau- und Modernisierungsmaßnah-
men im öffentlich geförderten Woh-
nungsbau.

Die kommunalen Wohnungsunter-
nehmen unterstützen die Städte bei 
ihren Bemühungen um die Stabilisie-
rung gefährdeter Wohnquartiere, unter 
anderem durch eine gezielte Belegungs-
politik, mit der Durchführung von 
Wohnumfeldmaßnahmen, mit Maß-
nahmen zur Erhöhung der Sicherheit  
in den Wohngebäuden, mit dem Aus-
bau der Mieterbeteiligung, durch Ein-
stellung von Sozialarbeitern und Bereit-
stellung von Räumen für Nachbar-
schaftstreffs. 
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Mit ihren erheblichen Investitionen in 
Instandhaltung und Modernisierung 
ihrer großen Wohnungsbestände sind 
die kommunalen Wohnungsunterneh-
men ein Motor für die Stadterneue-
rung. Neben den Genossenschaften sind 
sie die wichtigsten Partner der Städte bei 
der Realisierung von Stadtumbaumaß-
nahmen. So befanden sich beispielsweise 
87 Prozent der in Sachsen im Rahmen 
des Stadtumbaus abgerissenen Wohnun-
gen im Eigentum kommunaler Woh-
nungsgesellschaften.

Mit einem Marktanteil von etwa acht  
bis neun Prozent, den die kommunalen 
Wohnungsunternehmen in den Kern-
städten in Agglomerationsräumen und 
verstädterten Räumen haben, bieten sie 
den Städten erhebliche Steuerungspo-
tenziale für die örtliche Wohnungs-
marktentwicklung. So wirkt etwa eine 
moderate Mietenpolitik der großen kom-
munalen Wohnungsunternehmen insge-
samt mietpreisdämpfend. Mit ihrer Hilfe 
lassen sich beispielgebende Projekte in 
den Bereichen des altengerechten und 
des familiengerechten Wohnens realisie-
ren und so wichtige Impulse in den auf-
grund der demographischen Entwicklung 
besonders wichtigen Handlungsfeldern 
der Wohnungspolitik setzen.

Zusätzliche Stadtrendite  
durch Wohnungsgesellschaften

Mit ihrem Engagement zur Wohnraum-
versorgung einkommensschwacher 
Haushalte, in die Wohnumfeldverbesse-
rung, die Quartiersstabilisierung und den 
Stadtumbau erbringen die kommunalen 
Wohnungsunternehmen neben der Ge-
winnausschüttung eine zusätzliche So-
zial- beziehungsweise Stadtrendite für 
die Städte, die bei Verkaufsüberlegun-
gen berücksichtigt werden sollte. 

Zur Debatte über den Verkauf kommu-
naler Wohnungsunternehmen folgende 
Anmerkungen: Die konkreten Auswir-
kungen eines Verkaufs dieser Gesell-
schaften auf Wohnraumversorgung und 
Stadtentwicklung hängen nicht zuletzt 
von den regional und örtlich sehr unter-
schiedlichen Wohnungsmarktverhältnis-
sen ab. Deshalb sollten folgende Aspekte 
vor einer Verkaufsentscheidung in Be-
tracht gezogen werden.

 Die derzeitige Lage am örtlichen be-
ziehungsweise regionalen Wohnungs-
markt und künftige Entwicklungen; 

 das vorhandene Angebot an preis-
günstigem Wohnraum sowohl im öffent-

lich geförderten als auch im frei finan-
zierten Wohnungsbau;

 die vorhandenen Bestände mit Bele-
gungsrechten zur Unterbringung sozial 
schwacher Haushalte und ihre künftige 
Entwicklung;

 die Sozialstruktur der Bevölkerung 
einschließlich des Anteils der Haushalte, 
die auf kommunale Unterstützung bei 
der Wohnraumversorgung angewiesen 
sind;

 die mögliche Verdrängung der Mieter-
haushalte durch Privatisierung;

 mögliche Auswirkungen einer Ver-
äußerung des kommunalen Wohnungs-
unternehmens auf den Mietwohnungs-
markt insgesamt;

 die bisherige Bedeutung des kommu-
nalen Wohnungsunternehmens für die 
Wohnraumversorgung einkommens-
schwacher Haushalte und für die Stadt-
erneuerung und Modernisierung sowie 
die soziale Stabilität in den Wohnquar-
tieren;

 die Unternehmensstrategie möglicher 
Erwerber;

 der Ausfall von regelmäßigen Erträgen 
für den städtischen Haushalt.

Dies alles abwägen und hierüber ent-
scheiden muss die jeweilige Stadt selbst. 
Das Präsidium des Deutschen Städte-
tages hat diese Position aus aktuellem 
Anlass deutlich betont und hierzu am  
1. Juni 2006 folgenden Beschluss ge-
fasst:

„1. Das Präsidium betont den Stellenwert 
eines attraktiven und nachfragegerech-
ten Wohnraumangebotes in sozial stabi-
len, lebenswerten Wohnquartieren für 
die Entwicklung der Städte und hebt die 
Bedeutung der kommunalen Wohnungs-
unternehmen für die Umsetzung der 
wohnungs- und stadtentwicklungspoliti-
schen Ziele der Städte hervor. Durch ihre 
Bereitschaft zur Unterbringung auch 
einkommensschwacher Haushalte, mit 
ihren Investitionen in die Modernisie-
rung von Wohnungsbeständen, ihrem 
Einsatz für die Stabilisierung von Wohn-
quartieren und für den Stadtumbau 
erbringen die kommunalen Wohnungs-
unternehmen außer den unmittelbaren 
betriebswirtschaftlichen Renditen erheb-
liche zusätzliche Leistungen zugunsten 
der Städte, die bei einer Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung berücksichtigt werden 
müssen. 

2. Vor diesem Hintergrund empfiehlt  
das Präsidium, die mittel- und langfris-
tigen wohnungs- und stadtentwick-
lungspolitischen Folgen einer Veräuße-
rung öffentlicher Wohnungsbestände 
in die Entscheidung über den Verkauf 
kommunaler Wohnungsunternehmen 
einzubeziehen und mögliche Alternati-
ven zu einer Komplettveräußerung zu 
prüfen. Der Darstellung, mit Vermögens-
verkäufen könnten die Städte problem-
los ihre Schulden beseitigen und ihre 
Finanzprobleme lösen, ist entschieden 
entgegenzutreten, da die Ursachen des 
strukturellen kommunalen Defizits 
ebenso bleiben wie die kommunalen 
Aufgaben der Daseinsvorsorge, der  
Wohnungsversorgung und der Stadt-
entwicklung.“

Der Nutzen von  
Wohnraumversorgungskonzepten

Die aufgeführten Handlungserfordernis-
se städtischer Wohnungspolitik unter-
streichen die Bedeutung kommunaler 
Wohnraumversorgungskonzepte für die 
Bewältigung der wohnungspolitischen 
Aufgaben in den Städten. Konkrete 
Handlungserfordernisse können bei 
differenzierten Marktentwicklungen  
und der heterogenen Struktur der nach-
fragenden Haushalte nur unter der Vo-
raussetzung formuliert werden, dass 
zuvor eine Analyse der Schwachstellen 
und möglicher Versorgungsdefizite er-
folgt ist. 

Nur mit Hilfe einer gemeinsamen Daten-
basis und einer tragfähigen Prognose zur 
weiteren Wohnungsmarktentwicklung 
sowie der Formulierung konkreter Ziel-
setzungen und Maßnahmen lassen sich 
Investoren von der Nachhaltigkeit ihres 
finanziellen Engagements überzeugen 
und Kooperationen zwischen den Woh-
nungsmarktakteuren und der Stadt ver-
einbaren. 

Eine genaue Analyse der aktuellen Woh-
nungsmarktsituation und eine Prognose 
über die kommenden Entwicklungen 
erleichtern den zielgerichteten Einsatz 
vorhandener Fördergelder. Die Erstellung 
kommunaler Wohnraumversorgungskon-
zepte sollten sich daher auch nicht auf 
das preiswerte Marktsegment und die 
Zielgruppen des sozialen Wohnungsbaus 
beschränken, notwendig ist vielmehr 
eine Gesamtbetrachtung der örtlichen 
Wohnungsmarktlage. 

Soziale Wohnraumpolitik ist nach wie 
vor eine kommunale Aufgabe, insbeson-
dere der Städte. Dies hat auch das Präsi-

742



15Ist Wohnraumversorgung noch eine kommunale Aufgabe?

dium des Deutschen Städtetages ange-
sichts der neuen Entwicklungen unter-
strichen (Beschluss vom 14. Februar 
2006):

„1. Das Präsidium des Deutschen Städte-
tages stellt fest, dass trotz insgesamt 
ausgeglichener Wohnungsmärkte auf 
eine soziale Wohnraumförderung im 
Eigentums- und im Mietwohnungssek-
tor zur Sicherung der Wohnraumver-
sorgung einkommensschwacher und  
am Markt benachteiligter Haushalte 
auch in Zukunft nicht verzichtet wer-
den kann.

2. Vor dem Hintergrund regional und 
örtlich differenzierter Wohnungsmärk-
te und der angespannten Lage der 
öffentlichen Haushalte hält das Präsi- 
dium 

– die Konzentration der Förderung auf 
räumliche Bedarfsschwerpunkte;

– eine Konzentration der Förderung auf 
einkommensschwache Haushalte und 
auf besondere Zielgruppen (zum Beispiel 
ältere Menschen und Haushalte mit 
Kindern);

– eine Flexibilisierung der Förderbestim-
mungen und Stärkung der kommunalen 
Entscheidungskompetenzen;

– eine Verzahnung der sozialen Wohn-
raumförderung mit anderen Förderpro-
grammen

für geboten.“

Vor dem Hintergrund differenzierter 
Märkte und Nachfragestrukturen haben 
dabei kommunale Wohnraumversor-
gungskonzepte einen hohen Stellenwert 
als wohnungspolitisches Steuerungsins-
trument für die Kommunen. 

Eine Reihe der im Deutschen Städtetag 
organisierten Städte, insbesondere  
die Großstädte, haben dies bereits er-
kannt und entsprechende Konzepte in 
unterschiedlicher Qualität und Tiefe 
entwickelt oder aber – speziell in Nord-
rhein-Westfalen – zumindest Woh-
nungsmarktbeobachtungssysteme ge-
schaffen, die als Basis für die Formu-
lierung wohnungspolitischer Ziele und 
Maßnahmen dienen können. In sei- 
nem Positionspapier „Wohnen in der 
Stadt – Anforderungen an eine so- 
ziale Wohnraumförderung“ hat der 
Deutsche Städtetag die Rolle und die 
Aufgaben der Städte in der sozialen 
Wohnraumförderung eingehend dar-
gestellt. 
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